
Seite 48, Erwägungsgrund 13, Satz 1:

Anstatt: „Die Bestimmungen dieser Verordnung sind eng miteinander verknüpft, da sie ausnahmslos Elemente 
betreffen, die bei Änderungen des Werts des Portfolios eines Handelstischs für die Zwecke der Berechnung 
der Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken unter Verwendung des alternativen auf einem internen 
Modell beruhenden Ansatzes zu berücksichtigen sind.“

muss es heißen: „Die Bestimmungen dieser Verordnung sind eng miteinander verknüpft, da sie ausnahmslos Elemente 
betreffen, die bei Änderungen des Werts des Portfolios eines Handelstischs für die Zwecke der Berechnung 
der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko unter Verwendung des alternativen auf einem internen 
Modell beruhenden Ansatzes zu berücksichtigen sind.“

Seite 56, Artikel 10 Absatz 1:

Anstatt: 

„SAima = anhand des alternativen Standardansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1a der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 berechnete Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken für das Portfolio 
sämtlicher Positionen, die Handelstischen zugewiesen sind, für die das Institut die Eigenmitte
lanforderungen für Marktrisiken anhand des alternativen auf einem internen Modell 
beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
berechnet;

IMAima = anhand des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV 
Kapitel 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnete Eigenmittelanforderungen für 
Marktrisiken für das Portfolio sämtlicher Positionen, die Handelstischen zugewiesen sind, für 
die das Institut die Eigenmittelanforderungen gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 berechnet.“

muss es heißen: 

„SAima = anhand des alternativen Standardansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1a der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 berechnete Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für das Portfolio 
sämtlicher Positionen, die Handelstischen zugewiesen sind, für die das Institut die Eigenmitte
lanforderungen für das Marktrisiko anhand des alternativen auf einem internen Modell 
beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
berechnet;

IMAima = anhand des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV 
Kapitel 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnete Eigenmittelanforderungen für das 
Marktrisiko für das Portfolio sämtlicher Positionen, die Handelstischen zugewiesen sind, für 
die das Institut die Eigenmittelanforderungen gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnet.“
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Regelwerk, EU 2022
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325bf und 325bg der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
Anforderungen an Rückvergleiche und die Gewinn- und Verlustzuweisung gemäß den Artikeln 
technische Regulierungsstandards zur Spezifizierung der technischen Einzelheiten der 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch 
Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2059 der Kommission vom 14. Juni 2022 zur 

https://www.umwelt-online.de/regelwerk/index.htm
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/22a/uete22.htm
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/22c/22c_2059gs.htm


Seite 56, Artikel 10 Absatz 2:

Anstatt: 

„SAi = anhand des alternativen Standardansatzes nach in Teil 3 Titel IV Kapitel 1a der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 berechnete Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken für sämtliche dem 
Handelstisch ‚i‘ zugeordneten Positionen;

i є NG = Indizes aller Handelstische, die gemäß Artikel 9 rot, orange oder gelb eingestuft wurden und 
für die die Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken anhand des alternativen auf einem 
internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 berechnet werden;

i є ima = Indizes aller Handelstische, für die die Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken anhand des 
alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1b 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnet werden.“

muss es heißen: 

„SAi = anhand des alternativen Standardansatzes nach in Teil 3 Titel IV Kapitel 1a der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 berechnete Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für sämtliche 
dem Handelstisch ‚i‘ zugeordneten Positionen;

i є NG = Indizes aller Handelstische, die gemäß Artikel 9 rot, orange oder gelb eingestuft wurden und 
für die die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand des alternativen auf einem 
internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 berechnet werden;

i є ima = Indizes aller Handelstische, für die die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand 
des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV 
Kapitel 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnet werden.“

Seite 56, Artikel 10 Absatz 3:

Anstatt: „(3) Institute, die im Falle von Handelstischen, die gemäß Artikel 9 rot oder orange eingestuft wurden, die 
Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken für Positionen, die diesen Handelstischen zugewiesen sind, 
anhand des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnen, teilen dies den zuständigen Behörden bei der Meldung der 
Ergebnisse der Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung gemäß Artikel 325az Absatz 2 
Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 2013/575 mit.“

muss es heißen: „(3) Institute, die im Falle von Handelstischen, die gemäß Artikel 9 rot oder orange eingestuft wurden, die 
Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für Positionen, die diesen Handelstischen zugewiesen sind, 
anhand des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnen, teilen dies den zuständigen Behörden bei der Meldung der 
Ergebnisse der Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung gemäß Artikel 325az Absatz 2 
Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 mit.“
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Seiten 58 und 59, Artikel 16:

Anstatt: „Institute, die die Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken für Positionen, die ihren Handelstischen 
zugewiesen wurden, anhand des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 
Titel IV Kapitel 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnen, berechnen die Eigenmittelanforderungen 
für ihre sämtlichen Handelsbuchpositionen und sämtlichen Anlagebuchpositionen, von denen 
Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiken ausgehen, als Summe der Ergebnisse der in den Buchstaben a 
und b angegebenen Formeln wie folgt:

a) minfIMAima þ Capitalsurcharge þ CU ; SAalldesksg

b) maxfIMAima – SAima; 0g

Dabei gilt:

IMAima = IMAima gemäß Artikel 10;

SAima = SAima gemäß Artikel 10;

Eigenmittel
zuschlag = 

gemäß Artikel 10 berechneter Eigenmittelzuschlag;

CU = gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnete Eigenmittelan
forderungen für das Portfolio von Positionen, die nicht Handelstischen zugewiesen sind, für 
die das Institut die Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken anhand des alternativen auf 
einem internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 berechnet;

SAall desks
= 

Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken sämtlicher Handelsbuchpositionen und sämtlicher 
Anlagebuchpositionen, von denen Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiken ausgehen, 
gemäß dem alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz nach Teil 3 Titel IV 
Kapitel 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.“

muss es heißen: „Institute, die die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für Positionen, die ihren Handelstischen 
zugewiesen wurden, anhand des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 
Titel IV Kapitel 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnen, berechnen die Eigenmittelanforderungen 
für ihre sämtlichen Handelsbuchpositionen und sämtlichen Anlagebuchpositionen, von denen 
Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiken ausgehen, als Summe der Ergebnisse der in den Buchstaben a 
und b angegebenen Formeln wie folgt:

a) minfIMAima þ Capitalsurcharge þ CU ; SAalldesksg

b) maxfIMAima – SAima; 0g

Dabei gilt:

IMAima = IMAima gemäß Artikel 10;

SAima = SAima gemäß Artikel 10;

Eigenmittel
zuschlag = 

gemäß Artikel 10 berechneter Eigenmittelzuschlag;

CU = gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnete Eigenmittelan
forderungen für das Portfolio von Positionen, die nicht Handelstischen zugewiesen sind, für 
die das Institut die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand des alternativen auf 
einem internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 berechnet;

SAall desks = Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko sämtlicher Handelsbuchpositionen und 
sämtlicher Anlagebuchpositionen, von denen Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiken 
ausgehen, gemäß dem alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz nach 
Teil 3 Titel IV Kapitel 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.“
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